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Corona-Pandemie 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

07.06.2021: Ortschaftsrat Dohndorf 
09.06.2021: Ortschaftsrat Arensdorf 
10.06.2021: Ortschaftsrat Baasdorf 
14.06.2021: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
15.06.2021: Ortschaftsrat Merzien 
16.06.2021: Ortschaftsrat Wülknitz 
23.06.2021: Ortschaftsrat Arensdorf

07.06.2021 
09.06.2021 
10.06.2021 
14.06.2021 
15.06.2021 
16.06.2021 
23.06.2021

laut BV

Beschlussentwurf

Die Ortschaftsräte beschließen das Hygienekonzept gemäß Anlage 1 zur Aufrechterhaltung 
der Handlungsfähigkeit der Ortschaftsräte in außergewöhnlicher Notlage.

Gesetzliche Grundlagen:



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

In den zurückliegenden Monaten wurden die Sitzungen der Ortschaftsräte unter 
Berücksichtigung der Hygieneempfehlungen und Einhaltung der jeweils aktuellen 
Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen 
Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt durchgeführt.

Das dynamische Infektionsgeschehen mit gravierender Inzidenz veranlassen dazu, 
Maßnahmen abzustimmen, die eine weitere Handlungsfähigkeit der Ortschaftsräte 
zulassen. Das Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben von 23.03.2021 darauf 
hingewiesen, dass sich aus dem Selbstorganisationsrecht der Vertretung das Recht ergibt, 
durch Beschluss in einem Hygienekonzept festzulegen, wie Sitzungen der Vertretung 
verantwortlich stattfinden können. So wird die Möglichkeit geschaffen, weiterhin 
Präsenzsitzungen abzuhalten.






Anlage 1  


  


Hygienekonzept der Ortschaftsräte der Stadt Köthen (Anhalt)  
  


zum Schutz der Mitglieder der Ortschaftsräte, Gäste und weiteren Teilnehmern bei der 


Durchführung von Präsenzsitzungen der Ortschaftsräte vor einer weiteren 


Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2   


  
  
1. Sitzungsort sowie Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstandes von 1,5 m   


  


Der jeweilige Sitzungsort ist so auszuwählen und einzurichten, dass der Gesundheitsschutz 


der Anwesenden sowie der Öffentlichkeit gewährleistet werden kann. Die geforderten 


Abstandsregeln, Mindestabstand von 1,5 m, werden mit der Sitzplatzgestaltung festgelegt.  


Unter Einhaltung des Mindestabstandes können im Besucherbereich weitere Personen als  


Gäste an der Sitzung teilnehmen. Wird die zulässige Personenzahl überschritten, ist der 


Zugang unter Hinweis auf § 4 Abs. 1 Satz 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates und seiner 


Ausschüsse und das Hygienekonzept zu verwehren.  


  


  


2. Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB)   


  


Beim Betreten und Verlassen des Sitzungsgebäudes und während der Dauer der Sitzung ist 


eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung entsprechend den Anforderungen der jeweils 


gültigen Eindämmungsverordnung zu tragen (OP-Maske oder FFP1-, FFP2- oder 


FFP3Maske). Mund-Nasen-Bedeckungen werden am Eingang bereitgehalten. Sollte nach 


der jeweils gültigen Eindämmungsverordnung für einzelne Mitglieder die Verwendung einer 


Mund-Nasen-Bedeckung wegen einer Behinderung, einer Schwangerschaft oder aus 


gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder zumutbar sein, ist dies vor Ort beim Einlass in 


geeigneter Weise (insbesondere durch plausible mündliche Erklärung, 


Schwerbehindertenausweis, ärztliche Bescheinigung) glaubhaft zu machen.            
Nach Abstimmung mit dem Ortsbürgermeister werden für den Betroffenen Maßnahmen zu 


dessen und dem Schutz der Sitzungsteilnehmer getroffen.   
Ein Redebeitrag kann am Platz ohne Mund-Nasen-Bedeckung gehalten werden.  


  
  
3. Sitzungsteilnehmer - Eintrag in die Anwesenheitsliste   


  


Mit Betreten des Sitzungsgebäudes bestätigen die Ortschaftsräte und Beschäftigten der 


Stadtverwaltung unter Einhaltung der Abstandsregeln ihre Teilnahme in der 


Anwesenheitsliste. Zugleich versichern sie mit Ihrer Unterschrift, dass keine 


Erkältungssymptome vorliegen.  


Für Gäste wird ein Anwesenheitsnachweis geführt. Die Erfassung erfolgt mit Vor- und  


Familienname, Anschrift, Telefonnummer und wird maximal vier Wochen zum Zwecke der  


Kontaktnachverfolgung durch das Ratsbüro aufbewahrt und auf Verlangen dem 


Gesundheitsamt ausgehändigt. Zugleich versichern sie mit Ihrer Unterschrift, dass keine 


Erkältungssymptome vorliegen.  
Die Benutzung des eigenen Schreibgerätes wird empfohlen. Alternativ werden mehrere 


Schreibgeräte zur Verfügung gestellt, die vor und nach jeder Benutzung zu desinfizieren 


sind.  


Personen mit offensichtlichen Krankheitssymptomen (Schnupfen, Husten, Fieber, Atemnot) 


wird kein Zutritt gestattet.   







  


  


4. Infektionsschutzmaßnahmen   
  


Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen ist grundsätzlich einzuhalten. Die am  


Eingangsbereich zur Verfügung gestellten Spender mit Desinfektionsmitteln zur 


Handdesinfektion sind zu nutzen. Die Tischflächen werden vor Beginn der Sitzung 


desinfiziert. Husten- und Niesetikette sind zu beachten und einzuhalten (Niesen und Husten 


in die Armbeuge oder in ein Taschentuch). Berührungen, wie z. B. Händeschütteln oder 


Umarmungen sind zu vermeiden.   
Treten Krankheitssymptome während der Sitzung auf, hat die Person den Sitzungsort 


umgehend zu verlassen.   


  
  
5. Steuerung und Reglementierung des Sitzungsablaufs   


  


Aufsteller, Hinweisschilder und/oder Laufwegmarkierungen zum Eingang bzw. Ausgang sind 


zu beachten. Vor der Sitzung und nach jeweils 30 Minuten wird der Sitzungsraum – sofern 


keine Lüftungsanlage vorhanden ist – mittels Stoßlüftung ca. fünf Minuten gelüftet. Eine 


CO2-Ampel unterstützt das Lüftungsregime. Der Ortsbürgermeister kann zum Lüften die 


Sitzung unterbrechen.   


Maskenpflicht besteht auch bei Gesprächen der Teilnehmer untereinander.  


   
6. Verantwortlichkeiten   


  


Für die erforderlichen Vorkehrungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Hygienekonzeptes 


ist der/die OrtsbürgermeisterIn verantwortlich. Das Hausrecht übt der/die 


OrtsbürgermeisterIn aus.  


  
7. Inkrafttreten   


  


Das Hygienekonzept tritt unmittelbar mit dem Beschluss des jeweiligen Ortschaftsrates in 


Kraft und gilt für den Zeitraum der Feststellung einer landesweiten pandemischen Lage nach 


§ 161 Abs. 2 Satz 2 bis 4 KVG LSA durch den Landtag von Sachsen-Anhalt.            


  


  


Köthen (Anhalt), 25.05.2021  


   


  


Tobias Kasperski    Heiko Welz 


Ortsbürgermeister Arensdorf   Ortsbürgermeister Baasdorf 


 


 


Uwe Wittmann    Diana Eiternick 


Ortsbürgermeister Dohndorf  Ortsbürgermeisterin Löbnitz a. d. Linde 


 


 


Adolf Tauer     Karin Krietsch 


Ortsbürgermeister Merzien   Ortsbürgermeisterin Wülknitz 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage-1_Hygienekonzept-Ortschaft.pdf




SACHSEN-ANHALT


LANDESVERWALTÜNGSAMT


Landesverwaltungsamt • Postfach 20 02 56 ■ 06003 Halle (Saale)


Alle Landkreise
Kreisfreie Städte


Referat Kommunalrecht, 
Kommunale Wirtschaft


und Finanzen


Hinweise zur Durchführung von Sitzungen der kommunalen Gremien


während der Corona-Pandemie
Halle, . März 2021


Rundverfügung 4/2021
Ihr Zeichen:


Mein Zeichen: 206.1.1-10005


Vor dem Hintergrund der Neunten Verordnung über Maßnahmen zur Eindäm
Bearbeitet von: Frank Bruns


mung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen- frank.bruns@ 
lvwa.sachsen-anhalt.de


Anhalt (Neunte SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - 9. SARS-CoV-2-


EindV) wurde die Frage aufgeworfen, ob aufgrund der 9. SARS-CoV-2-EindV


bei Sitzungen der kommunalen Vertretungen und ihrer Ausschüsse eine


Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen bzw. das Tragen einer Mund-Nasen-Be-


deckung vom Hauptverwaltungsbeamten oder dem Vorsitzenden des Gremi


ums angeordnet werden kann. Für die Durchführung von Sitzungen der kom


munalen Gremien vertrete ich diesbezüglich folgende Rechtsauffassung:


Tel.: (0345) 514-1434


Fax: (0345) 514-1414


Mit § 2 Abs. 3 Satz 3 der 9. SARS-CoV-2-EindV wird klargestellt, dass das


Selbstorganisationsrecht des Landtages, der Kirchen und Religionsgemein


Hauptsitz:
Emst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)


schaften, der Gemeinderäte, Verbandsgemeinderäte, Kreistage und weiterer


Selbstverwaltungskörperschaften nicht eingeschränkt wird. Nach dem Wort


laut der Vorschrift ist eine Unterscheidung zu den in § 2 Abs. 3 Satz 1, 2 und


Tel.: (0345) 514-0
Fax: (0345) 514-1444
Poststelle©
lvwa.sachsen-anhalt.de


4 der 9. SARS-CoV-2-EindV genannten Veranstaltungen zu sehen. Bei den in


§ 2 Abs. 3 Satz 1, 2 und 4 der 9. SARS-CoV-2-EindV genannten Veranstal
Internet:
www.landesverwaltungsamt.
sachsen-anhalt.de


tungen sind die Vorschriften der 9. SARS-CoV-2-EindV einzuhalten und das


Gesundheitsamt kann ergänzende Regelungen treffen. Dies ist bei den Ver


anstaltungen des Landtages, der Kirchen und Religionsgemeinschaften, der


E-Wlail-Adresse nur für 
formlose Mitteilungen 
ohne elektronische Signatur


Sachsen-Anhalt
1 #moderndenken
O in


Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt 
Deutsche Bundesbank
BIG MARKDEF1810
IBAN
DE21 8100 0000 0081 0015 00


O rH
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Gemeinderäte, Verbandsgemeinderäte, Kreistage und weiterer Selbstverwaltungskörperschaften 


nicht gewollt, da hier eine Einflussnahme durch Außenstehende vermieden werden soll. Dies ist der 


Grund, warum hier auf das Selbstorganisationsrecht verwiesen wird.


Aus dem Selbstorganisationsrecht folgt das Recht der Vertretung, ein infektionsschutzkonzept zu 


erstellen; der Hauptverwaltungsbeamte hat diesbezüglich keine Kompetenz. Angepasst an die spe


zifische Situation der Kommune kann die Vertretung durch Beschluss eines Infektionsschutzkon


zeptes festlegen, wie Sitzungen der Vertretung und der Ausschüsse verantwortlich stattfinden kön


nen und in diesem Rahmen bspw. auch eine Regelung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 


(sog. „Maskenpflicht“) treffen (vgl. OVG Saarlouis, Beschluss vom 19.11.2020, Az. 2 B 350/20). 


Eine Änderung der Geschäftsordnung ist nicht zwingend erforderlich, ausreichend ist ein Beschluss 


der Vertretung.


Bei Verstößen gegen das Infektionsschutzkonzept ist der Vorsitzende der Vertretung oder der Aus


schüsse berechtigt und verpflichtet zu überprüfen, ob Maßnahmen gemäß § 57 Abs. 2 oder 3 KVG 


ISA zu ergreifen sind.


Die Landkreise bitte ich, die Gemeinden entsprechend zu unterrichten.


Im Auftrag





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage-2_RdVfg-4-2021-Infektionsschutzkonzept-Vertretung.pdf


